
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 31. März 2026  

 
 Nr. 2026/655  

 

Vernehmlassung zur Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz: 
Sonderbestimmung für Arbeitnehmende mit Unternehmensbeteiligung in 
Jungunternehmen (Art. 32c ArGV 2) 
Schreiben an das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, Bern 
  

1. Erwägungen 

Der Vorsteher des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF 
hat mit Schreiben vom 7. Januar 2026 die Kantone zur Vernehmlassung zur Änderung der Ver-
ordnung 2 zum Arbeitsgesetz: Sonderbestimmung für Arbeitnehmende mit Unternehmensbetei-
ligung in Jungunternehmen (Art. 32c ArGV 2) eingeladen. 

2. Beschluss 

Auf Antrag des Volkswirtschaftsdepartements wird die Stellungnahme an das Staatsekretariat 
für Wirtschaft SECO zur Änderung der Verordnung 2 zum Arbeitsgesetz: Sonderbestimmung für 
Arbeitnehmende mit Unternehmensbeteiligung in Jungunternehmen (Art. 32c ArGV 2) beschlos-
sen. 

Yves Derendinger 
Staatsschreiber 

  

Beilage 

Schreiben an das Staatssekretariat für Wirtschaft SECO vom 31. März 2026 

Verteiler 

Volkswirtschaftsdepartement (GK 6857) 
Amt für Wirtschaft und Arbeit (2) 
Eidg. Parlamentarier (8) 


